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Auswirkungen von COVID-19 auf die Lieferkette minimieren!
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1. Lieferverträge – Force Majeure als „easy way out“?

Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 19.03.2020, S.3
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1. Lieferverträge – Auswirkungen reduzieren, Risiken minimieren

1 Lieferkette analysieren & Produkte & Partner priorisieren
Wo liegen Risiken: auf Liefer- und / oder Vertriebsseite? Alternative Bezugsmöglichkeiten?

Lieferverträge mit Lieferanten, Frachtführern und/oder Kunden prüfen
Was gilt für Info-Pflicht, z.B Ziff.3.1.4 ADSp, Liefertermin/Express, Schadensersatz, Beendigung? 

Etwaige darüberhinausgehende Verpflichtungen prüfen
Gelten gesetzliche Regelungen ergänzend? Z.B. Treuepflicht/Marktbeherrschung? § 419 HGB

Proaktiv kommunizieren mit Lieferanten und/oder Kunden
Anforderungen aus Ziff. 2 & 3 / Fristen beachten; Zusagen weich halten, Updates geben
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Grundsatz: „Vertrag ist Vertrag“ (pacta sunt servanda)

Ausnahme: Vertragsanpassung oder Vertragsausstieg

Was regelt der Vertrag?

 Force Majeure / Höhere Gewalt (z.B. ICC Force Majeure Clause 2003)

 Hardship

 Liefervorbehalt, Beschaffungsrisiko, Lieferfristen, Verzug (Pönalen)

Welche Auswege bietet das Gesetz?

 Leistung unmöglich (§ 275 BGB) bzw. beyond control (Art. 79 UN-Kaufrecht)

 Geschäftsgrundlage ist gestört (§ 313 BGB)

 Frachtführer: Sonderregel § 419 HGB

 NEU: Moratorium (Art. 240 § 1 EGBGB n.F.)

2. Rechtliche Rahmenbedingungen – Überblick

https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/ICC-Force-Majeure-Hardship-Clause.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
UN-Kaufrecht
https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__419.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie.pdf;jsessionid=E93F6416B0ED1F538F2BE1A0484AF1A7.2_cid297?__blob=publicationFile&v=1
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Frachtverträge >>> § 419 HGB

2. Rechtliche Rahmenbedingungen – Frachtverträge



English (United Kingdom)

6

2. Rechtliche Rahmenbedingungen – NEU: Leistungsverweigerung, Kündigung

>>>  NICHT für Miete, Pacht, Darlehen, Arbeitsverträge.

>>>  NUR Kleinstunternehmen = < 10 Angestellte & Jahresumsatz ≤ EUR 2 Mio.
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2. Rechtliche Rahmenbedingungen – Künftige Verträge optimieren

1
Liefertermine
„Liefertermine und Lieferfristen sind verbindlich.“ >>> aus Kundensicht

„Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich.“  >>> aus Lieferantensicht

Force Majeure
Bei höherer Gewalt oder sonstigen unvorhergesehenen Ereignissen, z.B. behördliche Maßnahmen, Epidemien, […] ‚ 

die uns ohne …. Verschulden vorübergehend hindern, termin- bzw. fristgemäß zu liefern, verlängern sich die 

Liefertermine und Lieferfristen um den Zeitraum der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen zuzüglich 

einer angemessenen Wiederanlaufzeit.

Selbstbelieferungsvorbehalt
„Bei nicht erfolgter oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.“

ALTERNATIV als auflösende Bedingung: „Rechtzeitige und richtige Selbstbelieferung vorbehalten.“ 

Haftungsbegrenzungen bzw. Vertragsstrafen
Haftungsbegrenzungen in Standardverträgen (AGB) v.a. für außergerichtliche Verhandlungen, idealerweise individuell
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3. Krisenkommunikation – auch als Chance
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Verträge prüfen

 Anwendbares Recht (Deutsches Recht / Chin. Recht / CISG / etc.)

 Force Majeure (inkl. Informationspflichten / -obliegenheiten)

 Hardship (Kündigungsrecht / Preisanpassungsrecht)

 Informations- und Mitteilungspflichten (§ 419 HGB, Treu und Glauben, Schadensminderung)

 Fristen

und ggf. anpassen bzw. beenden! (Und Alternativen finden)

 Einvernehmliche Vertragsanpassungen (schriftlich!)

 Anpassung unter Verweis auf § 313 BGB, Hardship

 Vertragsbeendigung nach § 314 BGB, § 275 BGB, Force Majeure

 Ordentliche Kündigung zum Nachverhandeln nutzen

4. Zusammenfassung und To Dos

1
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Informationen sammeln, dokumentieren und kommunizieren

 Informationsfluss mit Vertragspartner

 Behördliche Anordnungen

 Beweise zusammentragen (z.B. in China CCPIT-Zertifikat)

 Leichtfertige Zusagen vermeiden

4. Zusammenfassung und To Dos

2
3

Absicherung prüfen

 Alternativ-Lieferanten

 Lagerbestand

 Versicherung

 Staatliche Hilfen (KfW-Kredite, Bürgschaften, Exportgarantien etc.)
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Ihr Ansprechpartner für Handels- und Vertriebsrecht

Beratungsschwerpunkte

 Internationaler Handel

 Franchise-/ Vertriebssysteme

 „leading franchise lawyer in Germany” 

(Who’s Who Legal 2020)

Sprachen

 Deutsch

 Englisch

 Italienisch

 Spanisch

 Französisch

Dr. Benedikt Rohrßen

+49 89 210 38 -204

b.rohrssen@taylorwessing.com

Salary Partner

München

Benedikt Rohrßen ist Experte für Handels- und Vertriebsrecht. Er ist spezialisiert auf die Gestaltung und Entwicklung von 

Vertriebssystemen (E-Commerce, Handelsvertreter, Vertragshändler und Franchise / Lizenzen) und zählt zu den „leading

franchise lawyers in Germany” (Who’s Who Legal 2020). 

Praxisnah und pragmatisch begleitet er national und global tätige Unternehmen entlang der gesamten Vertriebskette – von der 

Beschaffung und Einhaltung der gesetzlichen Produktanforderungen („Product Compliance“) über die Markteinführung und 

den Vertrieb bis zum Rückruf ihrer Produkte – auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch oder Spanisch. 

Benedikt Rohrßen engagiert sich auch als Herausgeberbeirat der Zeitschrift für Vertriebsrecht, Dozent für Commercial Law 

(Handels- und Vertriebs- sowie Vertriebskartellrecht) an der Munich Business School und Präsident der T.R.A.D.E. 

Commission der AIJA. Zudem unterstreichen zahlreiche Veröffentlichungen, Vorträge und Webinare, etwa zum Internet- oder 

Selektivvertrieb sowie zum Franchise, seine ausgewiesene Expertise im Vertriebsrecht.

Ich freue mich auf Ihre Fragen!

https://deutschland.taylorwessing.com/de/expert/view/munich/dr-benedikt-rohrssen
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